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I. Was ist passiert?

II. Der Brexit und das Europäische Patentübereinkommen 

(EPÜ)

III. Der Brexit und das Einheitspatent

IV.Der Brexit und der Erschöpfungsgrundsatz 

V. Der Brexit und die Lizenzverträge 

VI.Der Brexit und die Gerichtsverfahren (Überblick)

VII.Der Brexit und die sonstigen IP-Rechte (Überblick)

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht - Agenda  
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Was ist passiert!?I.
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ĂEndg¿ltiger 

Vollzugñ und 

Inkrafttreten des 

Partnerschafts-

vertrags (EU/UK)

1. Januar / 5. Mai 2021

Ende des 

Übergangszeit-

raums des 

Austrittsab-

kommens aus 

Oktober 2019

31. Dezember 2020

Austritt des 

Vereinigten 

Königreichs aus 

der EU

1. Februar 2020

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Was ist passiert?

Art. 127 Abs. 1 (2019/C 384 I/01): Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, gilt das Unionsrecht 

während des Übergangszeitraums für das Vereinigte Königreich sowie im Vereinigten Königreich.
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Der Brexit und das Europäische 

Patentübereinkommen (EPÜ)II.
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- Das Europäische Patent beruht auf dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) 

- Das EPÜ ist kein Unionsrecht! Ÿ UK ist und bleibt weiterhin beteiligt

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europªisches Patent als ĂB¿ndelpatentñ
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Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europªisches Patent als ĂB¿ndelpatentñ
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- Was ist das ĂEuropªische Patentñ?

Å KeinUnionspatent, Ănurñ ein B¿ndelpatent! 

Å Einheitliches Patenterteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) 

Ÿ Zentrale Bearbeitung von Anmeldung / Einspruch

Å ĂZerfallñ in ein ĂB¿ndelñ nationaler Patente in den benannten Vertragsstaaten

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europªisches Patent als ĂB¿ndelpatentñ

EPA Erteilung Validierung
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- In Kraft stehende EP-Patente bleiben für UK weiterhin in Kraft!

- Neuanmeldungen beim EPA können weiterhin UK als Vertragsstaat benennen!

- Britische Vertreter weiterhin zugelassen

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europªisches Patent als ĂB¿ndelpatentñ

Nationale UK-Patente
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Der Brexit und das EinheitspatentIII.
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ÅDas ĂEuropªische Patentñ ist nur ein ĂB¿ndelñ nationaler Schutzrechte 

ÅUrsprungsidee: Pendant zur Unionsmarke im Patentrecht(ñUnionspatentò)

Keine Zustimmung aller EU Mitgliedstaaten

ÅDaher:  Verstärkte Zusammenarbeit (Art. 20 EUV, Art. 326 ff. AEUV) seit 2011 mit 

25 Mitgliedstaaten

üDas Ergebnis: ǑZwei Verordnungen: (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012

ǑEin völkerrechtlicher Vertrag: Übereinkommen über ein 

Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) 

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

Hintergrund
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ÅNiedrigere Kosten für die Anmeldung!

ÅKeine Übersetzungs- und Validierungsmaßnahmen auf nationaler Ebene!

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

Die Vorteile auf einen Blick (1)
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ÅNiedrigere Kosten für die Anmeldung!

ÅKeine Übersetzungs- und Validierungsmaßnahmen auf nationaler Ebene!

ÅEin Patent in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten!

ÅEin einheitliches Patentgericht! (Keine nationalen Parallelverfahren mehr)

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

Die Vorteile auf einen Blick (2)



14

osborneclarke.com 

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

Struktur des Einheitlichen Patentgerichts

Berufungsgericht

(Luxemburg)

Erstinstanzliches Gericht

Zentralkammern
Bis zu vier örtliche
Kammern in den 

einzelnen EU-LändernParis, London, Munich

Brexit!? Alternativen bislang 

noch nicht final geklärt

z.B. Düsseldorf, Helsinki, usw.
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ÅDie Einführung des Einheitspatents setzt die Ratifizierung des EPGÜ auf 

nationaler Ebene voraus.

Å Inkrafttreten erst mit Ratifizierung durch mind. 13 EU-Länder, darunter die drei

patentstärksten Länder im Jahr 2012 (Deutschland, Frankreich, UK) 

üFrankreich ratifiziert bereits 2014

üApril 2018: Ratifizierung des EPGÜ in UK!!!

ü27. Februar 2020: UK-Rückzug!!

Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

Die ĂBrexit-Baustelleñ

Ă[é] the UK will not be seeking involvement in the UP/UPC system. Participating in 

a court that applies EU law and bound by the CJEU is inconsistent with our aims of 

becoming an independent self-governing nation.ò (Sprecher der brit. Regierung)
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Die Folgen des Brexit für das Patentrecht

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

Exkurs: Die Ădeutsche Baustelleñ (1)

ÅDer Weg zum Einheitspatent war aus deutscher Sicht zunächst 

versperrt und ungewiss

üFr¿hjahr 2017: ĂBeinahe-Ratifizierungñ des EPGÜ in 

Deutschland ïErste Verfassungsbeschwerde!

üMärz 2020: BVerfG erklärt das EPGÜ für formell 

verfassungswidrig

BVerfG, Beschl. v. 13. Feb. 2020, BvR 739/17:

Ein Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag, das unter Verstoß gegen Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art.

79 Abs. 2 GG ergangen ist, vermag die Ausübung öffentlicher Gewalt durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der

Europäischen Union oder eine mit ihr in einem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis stehende zwischen-

staatliche Einrichtung nicht zu legitimieren und verletzt deshalb die Bürgerinnen und Bürger in ihrem grundrechtsgleichen Recht

aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG. (3. Leitsatz)

Auf Deutsch: Wir 

benötigen eine Zwei-

Drittel-Mehrheit (ca. 

480 Abgeordnete) 

anstelle von ca. 35 

Abgeordneten  




